
Schäden und Beanstandungen im Markt Bad Endorf 
 
Liebe Bürgerinnen und Bürger,  
 
Bad Endorf soll eine liebens- und lebenswerte Gemeinde sein und auch bleiben. Die 
Verwaltung ist bestrebt, sie stets zu pflegen und für den Unterhalt der vielen öffentlichen 
Einrichtungen, Straßen, Grünflächen etc. zu sorgen.  
Ein gepflegtes Erscheinungsbild des Marktes Bad Endorf kommt sowohl den Bürgern wie 
auch den Gästen zu Gute. 
Darum bitten wir Sie, uns über Mängel zu informieren, indem Sie uns unten stehenden 
Abschnitt ausfüllen und im Rathaus einwerfen. Alternativ können Sie auch jederzeit die 
angehängte Mängelmitteilung auf der Internetseite von Bad Endorf (www.bad-endorf.de) 
aufrufen und an uns senden.  
Für Ihre Mithilfe bedanken wir uns im Voraus recht herzlich. 
 

 
Mängelmitteilung an die Marktgemeindeverwaltung Bad Endorf: 
 

Ich habe folgendes bemerkt (bitte ankreuzen und Mangel näher beschreiben) 
 
 

□ Verkehrszeichen beschädigt 

□ Verkehrszeichen fehlt 

□ Straße beschädigt 

□ Gehweg beschädigt 

□ Straßenlampe beschädigt  

□ Straßenlampe leuchtet nicht  

□ Spielgerät auf Spielplatz beschädigt 

□ Sträucher wachsen in die Straße 

□ Kanaldeckel beschädigt 

□ Kanaldeckel klappert 

□ Gully verstopft 

□ Sonstiges  
(bei Sonstige Bemerkungen angeben) 

□ Beschädigte Bank 

□ Abfallbehälter fehlt bzw. ist defekt 
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Wann festgestellt:............................................... 
 
Wo festgestellt (Gemeindeteil, Straße, evtl. 
Hausnummer) 
................................................................... 
 
................................................................... 
 
Sonstige Bemerkungen: 
 
............................................................................ 
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